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Eingliederung der Gemeinde Altthymen 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Altthymen in die Stadt Fürs-
tenberg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Einglie
derung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwah
len 2003 wirksam. 

Eingliederung der Gemeinde Barsdorf 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Barsdorf in die Stadt Fürsten-
berg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Eingliede
rung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwahlen 
2003 wirksam. 

Eingliederung der Gemeinde Blumenow 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Blumenow in die Stadt Fürs-
tenberg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Einglie
derung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwah
len 2003 wirksam. 

Eingliederung der Gemeinde Steinförde 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Steinförde in die Stadt Fürs-
tenberg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Einglie
derung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwah
len 2003 wirksam. 

Eingliederung der Gemeinde Tornow 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Tornow in die Stadt Fürsten-
berg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Eingliede
rung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwahlen 
2003 wirksam. 

Eingliederung der Gemeinde Zootzen 
in die Stadt Fürstenberg/Havel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 30. Juli 2002 

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I S. 154) 
die Eingliederung der Gemeinde Zootzen in die Stadt Fürsten-
berg/Havel des Amtes Fürstenberg genehmigt. Die Eingliede
rung wird am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwahlen 
2003 wirksam. 
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